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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.318.546  

Wien, am 29. Juni 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Krisper, Kolleginnen und Kollegen haben am 29. Ap-

ril 2022 unter der Nr. 10902/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Um-

setzung von Sanktionen gegen Oligarchen aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die 

Ukraine“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 13: 

1. Wurde in Reaktion auf die Verhängung von Sanktionen gegen Russland auf Brüsseler 

Ebene innerhalb der Bundesregierung diskutiert, die Zustimmung zu dem Erlass einer 

Verordnung durch die Oesterreichische Nationalbank gemäß § 2 Abs 1 Sanktionen-

gesetz zu geben, um Vermögenswerte einzufrieren  

a. von Personen, gegen die Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union ver-

hängt wurden?  

b. von Einrichtungen, die unmittelbar oder mittelbar im Eigentum oder unter der 

Kontrolle von Personen oder Einrichtungen gemäß lit. a) stehen?  

c. von Personen und Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung von Perso-

nen gemäß lit. a) und oder Einrichtungen gemäß lit. a) oder lit. b) handeln?  
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2. Wenn ja, wann mit welchem Ergebnis?  

3. Wurde innerhalb der Bundesregierung oder innerhalb Ihres Hauses diskutiert, ob Sie, 

Herr Bundeskanzler, Ihre Zustimmung zu einer der in Frage 1 genannten Verordnung 

aufgrund von Gefahr im Verzug geben?  

a. Wenn ja, wann mit welchem Ergebnis?  

b. Wenn nein, warum nicht?  

4. Befinden sich daher Verordnungen der Bundesregierung oder einzelner Mitglieder 

dieser in Vorbereitung?  

a. Wenn ja, welche Verordnungen aufgrund welcher Rechtsgrundlage genau und 

wann werden sie erlassen?  

b. Wenn nein, warum nicht?  

5. Wurde innerhalb der Bundesregierung diskutiert, durch Verordnung oder Bescheid 

die nachstehend angeführten Maßnahmen gemäß § 2 Abs 2 Sanktionengesetz anzu-

ordnen:  

a. um Verkehrsmittel zu beschlagnahmen, die die sich mehrheitlich im Eigentum ei-

ner Person oder eines Unternehmens mit Sitz oder Tätigkeit in einem bestimmten 

Staat befinden oder von solchen Personen oder Unternehmen kontrolliert wer-

den?  

b. um den Verfall der unter Z 1 angeführten Verkehrsmittel, wenn festgestellt wird, 

dass sie zur Begehung eines Verstoßes gegen bestehende Ein-, Aus- oder Durch-

fuhrbestimmungen verwendet wurden, durchzusetzen?  

c. um Verkehrsmitteln sowie von diesen beförderten Waren zu beschlagnahmen, 

wenn der Verdacht besteht, dass sie zur Begehung eines Verstoßes gegen beste-

hende Ein-, Aus- oder Durchfuhrbestimmungen verwendet beziehungsweise ent-

gegen solchen Bestimmungen befördert wurden?  

d. um den Verfall der unter Z 3 angeführten Verkehrsmittel und Waren, wenn fest-

gestellt wird, dass sie zur Begehung eines Verstoßes gegen bestehende Ein-, Aus- 

oder Durchfuhrbestimmungen verwendet beziehungsweise entgegen solchen 

Bestimmungen befördert wurden, durchzusetzen?  

e. um das Verbot der Erbringung von Dienstleistungen an natürliche oder juristische 

Personen zum Zweck der Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten in einem bestimm-

ten Staat zu erlassen?  

f. um die Befreiung von der Verpflichtung zur Erfüllung zivilrechtlicher Forderun-

gen, wenn sie im Zusammenhang mit Verträgen oder sonstigen Rechtsgeschäf-

ten geltend gemacht werden, deren Erfüllung durch Sanktionsmaßnahmen der 

Vereinten Nationen oder der Europäischen Union beeinträchtigt wurde, zu erlas-

sen?  
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6. Wenn ja, wann mit welchem Ergebnis?  

7. Befinden sich daher Verordnungen der Bundesregierung oder einzelner Mitglieder 

dieser in Vorbereitung?  

a. Wenn ja, welche Verordnungen aufgrund welcher Rechtsgrundlage genau und 

wann werden sie erlassen bzw. dem Hauptausschuss des Nationalrats vorgelegt?  

b. Wenn nein, warum nicht?  

8. Wurde innerhalb der Bundesregierung diskutiert, die Zustimmung zu dem Erlass ei-

ner Verordnung durch die Oesterreichische Nationalbank gemäß §§ 3 und 4 Devisen-

gesetz zu geben, um Rechtsgeschäfte und Handlungen wie unten genannt für bewil-

ligungspflichtig zu erklären oder teilweise oder zur Gänze zu untersagen:  

a. Wenn ja, welche Rechtsgeschäfte oder Handlungen wann genau:  

i. Verfügung über ausländische Zahlungsmittel;  

ii. Verfügung über inländische Zahlungsmittel und Gold, soweit diese zugunsten 

eines Ausländers erfolgt oder ein Ausländer an der Verfügung beteiligt ist;  

iii. Verfügung über Forderungen oder Verbindlichkeiten in ausländischer Wäh-

rung;  

iv. Verfügung über Forderungen oder Verbindlichkeiten in inländischer Wäh-

rung, soweit diese zugunsten eines Ausländers erfolgt oder ein Ausländer an 

der Verfügung beteiligt ist;  

v. Verfügung über ausländische Wertpapiere;  

vi. Verfügung über inländische Wertpapiere, soweit diese zugunsten eines Aus-

länders erfolgt oder ein Ausländer an der Verfügung beteiligt ist;  

vii. Verbringung oder Versendung von Zahlungsmitteln, Gold oder Wertpapieren 

ins Ausland;  

viii. Verfügung über nicht in Wertpapieren verbriefte Anteilsrechte an juristischen 

Personen sowie Unternehmen, gleich welcher Rechtsform, mit Sitz im Inland, 

soweit diese zugunsten eines Ausländers erfolgt oder ein Ausländer an der 

Verfügung beteiligt ist;  

ix. Verfügung über nicht in Wertpapieren verbriefte Anteilsrechte an juristischen 

Personen sowie Unternehmen, gleich welcher Rechtsform, mit Sitz im Aus-

land;  

x. Verfügung über eine im Ausland gelegene Liegenschaft eines Inländers oder 

über ein dingliches Recht eines Inländers an einer im Ausland gelegenen Lie-

genschaft;  

xi. Verfügung über eine im Inland gelegene Liegenschaft eines Ausländers oder 

über ein dingliches Recht eines Ausländers an einer im Inland gelegenen Lie-

genschaft;  
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xii. Verfügung über eine im Inland gelegene Liegenschaft eines Inländers oder 

über ein dingliches Recht eines Inländers an einer im Inland gelegenen Lie-

genschaft jeweils zugunsten eines Ausländers;  

xiii. Verfügung über Immaterialgüterrechte, soweit diese zugunsten eines Auslän-

ders erfolgt oder ein Ausländer an der Verfügung beteiligt ist.  

b. Wenn nein, warum nicht?  

9. Wenn ja, wann mit welchem Ergebnis?  

10. Befinden sich daher Verordnungen der Bundesregierung oder einzelner Mitglieder 

dieser in Vorbereitung?  

a. Wenn ja, welche Verordnungen aufgrund welcher Rechtsgrundlage genau und 

wann werden sie erlassen?  

b. Wenn nein, warum nicht?  

11. Wurde innerhalb der Bundesregierung oder innerhalb Ihres Hauses diskutiert, ob Sie, 

Herr Bundeskanzler, Ihre Zustimmung zu einer der in Frage 8 genannten Verordnung 

aufgrund von Gefahr im Verzug geben?  

a. Wenn ja, wann mit welchem Ergebnis?  

b. Wenn nein, warum nicht?  

12. Befinden sich daher Verordnungen der Bundesregierung oder einzelner Mitglieder 

dieser in Vorbereitung?  

a. Wenn ja, welche Verordnungen aufgrund welcher Rechtsgrundlage genau und 

wann werden sie erlassen?  

b. Wenn nein, warum nicht?  

13. Wurden seit 1.1.2014 Verordnungen wie in Frage 8 ausgeführt mit Zustimmung der 

Bundesregierung oder durch den Bundeskanzler, ohne einer zu Grunde liegenden völ-

kerrechtlich verpflichtenden Sanktionsmaßnahme der Vereinten Nationen oder der 

Europäischen Union, erlassen?  

a. Wenn ja, welche Verordnung genau mit welchem Inhalt wann? 

Ich darf auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 10394/J vom 

25. März 2022 verweisen. 

 

 

Karl Nehammer
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